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TOP 12 
Vorlagen-Nr. 2024/0038 
Feststellung der Jahresrechnung 2022; Beschlussfassung 
 
Beschluss: 
 

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden auf ihre Einhaltung geprüft. Ge-
mäß Art. 66 Abs. 1 GO werden Überschreitungen, soweit erforderlich, nachträglich geneh-
migt. 

  

2. Die in den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses (RPA) angesprochenen 
Textziffern bzw. Fragen und Anregungen wurden erschöpfend und abschließend von der 
Verwaltung bearbeitet. Die entsprechenden Stellungnahmen wurden dem RPA vorgelegt. 
Nach Besprechung und Diskussion über die Erledigungsvermerke werden diese Punkte als 
erledigt betrachtet. 

  

3. Aufträge an die Verwaltung der Gemeinde Weßling: 

  

a)      Die Verwaltung der Gemeinde Weßling wird beauftragt, die noch offenstehenden Ab-
rechnungen für Einsätze der drei Ortsteilfeuerwehren der Gemeinde Weßling nachzu-
holen, um bisher nicht realisierte Kostenerstattungen einholen zu können. Die Verjäh-
rungsfristen sind zu beachten. 

  

b)      Die für eine Abrechnung der Feuerwehreinsätze notwendige bzw. unterstützende 
Software soll zeitnah beschafft und implementiert werden. Hier ist darauf zu achten, 
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dass die Anwendung zur Arbeitserleichterung beim Ehrenamt der Freiwilligen Feuer-
wehr und bei der Gemeindeverwaltung führt. 

  

c)      Die Verwaltung der Gemeinde Weßling wird beauftragt, die „Satzung über Aufwen-
dungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuer-
wehren“ aus dem Jahr 2016 auf Grundlage der vom Bayerischen Gemeindetag, dem 
Bayerischen Städtetag und dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband gemein-
sam erarbeiteten Mustersatzung (inkl. neue Pauschalsätze und Kalkulation für Fahr-
zeuge) zeitnah zu überarbeiten. 

  

d)      Die Verwaltung der Gemeinde Weßling wird aufgefordert, auf Grund des voraussicht-
lich ab 01.08.2026 geltenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung und des hohen 
strukturellen Defizits im Kinderhaus Villa Kunterbunt eine Planung für die langfristige 
Zukunft der Einrichtung zu erstellen und bis Ende des Jahres 2024 dem Gemeinderat 
vorzulegen. 

  

4. Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wird die Jahresrechnung 2022 wie folgt festgestellt: 

  

Verwaltungshaushalt 17.917.023,97 € 

Vermögenshaushalt 20.096.694,94 € 

Gesamthaushalt 38.013.718,91 € 

 
Abstimmungsergebnis: 17  :  0 
 
 
TOP 13 
Vorlagen-Nr. 21024/0039 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2022; Beschlussfassung 
 
Beschluss: 
 
Dem Ersten Bürgermeister wird nach Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung und 
Feststellung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat der Gemeinde Weßling die 
Entlastung für das Haushaltjahr 2022 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 16  :  0 
(Bgm. Sturm ist befangen und von der Abstimmung ausgeschlossen) 
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TOP 14 
Vorlagen-Nr. 2024/0034 
Haushalt 2024; Verabschiedung des Haushalts 2024 
 
Beschluss: 
 

1. Der Verwaltungs- und der Vermögenshaushalt 2024 werden in der vorliegenden Fassung 
mit allen Bestandteilen und Anlagen genehmigt. 

  

2. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
2024 wird auf 2.550.000 € festgesetzt. 

  

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan 2024 wird auf 2.000.000 € festgesetzt. 

  

4. Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festge-
setzt: 

  

Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe 250 v. H. 

Grundsteuer B   330 v. H. 

Gewerbesteuer   330 v. H. 

  

5. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

  

6. Die Haushaltssatzung 2024 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis: 17  :  0 
 
 
TOP 15 
Vorlagen-Nr. 2024/0040 
Haushalt 2024; Verabschiedung des Finanzplans 2024 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weßling genehmigt den im Haushalt 2024 ausgewie-
senen Finanzplan mit dem dazu gehörigen Investitionsprogramm. 
 
Abstimmungsergebnis: 17  :  0 
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TOP 16 
Vorlagen-Nr. 2024/0037 
Änderung „Satzung Gebühren Kitas“ und „Satzung Kindertagesstätten“ 
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Weßling nimmt die Ausführungen zur Änderung der 
„Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Kindertagesstätten und 
der Mittagsbetreuung, sowie die Mittagsverpflegung“, zur Kenntnis und beschließt 
diese als neue Satzung ab 01.09.2024  Die besprochenen Änderungen sind einzufügen. 

  

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Weßling nimmt die Ausführungen zur Änderung der 
„Satzung für Kindertagesstätten“, zur Kenntnis und beschließt diese als neue Satzung 
ab 01.04.2024. Die besprochenen Änderungen sind einzufügen. 

 
Abstimmungsergebnis:  15  :  2 
 
TOP 17 
Vorlagen-Nr. 2022/0289-02 
Öffentliche Veranstaltungen am See 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenntnis und hält an dem Beschluss vom 
22.02.22 fest. 

 

Abstimmungsergebnis: 16  :  0 

(ohne Frau Dr. Camerer) 

 
 
 
TOP 18 
Vorlagen-Nr. 2024/0032 
Straßenbenennung am Flughafen Oberpfaffenhofen 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Straße ab der Gemarkungsgrenze zu Gauting 

(Lise-Meitner-Straße) in Einsteinstraße zu benennen. 

 
Abstimmungsergebnis: 17  :  0 
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TOP 19 
Vorlagen-nr. 2023/0084-01 
Berichterstattung der Referentinnen und Referenten 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weßling nimmt die Ausführungen des Referenten zur 
Kenntnis und dankt ihm für die Berichterstattung 
 
Abstimmungsergebnis: keine Abstimmung 
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